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RS OGH 1952/10/22 3Ob640/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1952

Norm

ABGB §426

NZwG §1 Abs1 litd

Rechtssatz

Zur körperlichen Übergabe einer Sache ( hier: Klavier ) ist nicht stets eine Ortsveränderung notwendig. Wenn in Form

einer Weihnachtsbescherung der Schenkungs - und Übertragungswille zum Ausdruck gebracht wird und der andere

Teil die Schenkung annimmt und die Sache sogleich in Benützung nimmt ( Klavierspiel ), liegt in diesem Vorgang eine

körperliche Übergabe.
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